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Protokoll 
 

 

über die am 15. Dezember 2020 von 17.00 Uhr bis 19.25 Uhr im Kaisersaal unter dem 

Vorsitz von Bürgermeister Hubert Almberger abgehaltene 

 

 

44. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2016 – 2022) 

 

 

Anwesend: Simon Aschaber, Christine Bernhofer, Hanspeter Ellmerer, Alois Foidl, 

Christine Gschnaller, MSc, Susanne Hartrumpf, Andrea Hauser,  

Mag. Leopold Hofinger, Melanie Hutter, Johann Mayr, Heribert 

Mariacher, Andreas Schramböck, BA, Petra Sojer, MSc, Robert  

Steger, Peter Wallner, Robert Wurzenrainer, Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Claudia Pali (ein Ersatz konnte nicht mehr einberufen werden) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

 

www.st.johann.tirol 
 

    

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss einer Vereinbarung mit Mag. Lukas Krainz und anderen: Wieshoferkreuzung 

2) Vorlage des Entwurfs des Voranschlags für das Finanzjahr 2021 (§ 93 Abs. 3 TGO 

2001) 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Änderung des Flächenwidmungsplans: Gst. 5810/3 (Fritz Egger GmbH) 

2) Erlassung eines Bebauungsplans: Gst. 2647/2, 2647/3, 2649/1, 2650/3, 2650/6 und 

5810/3 (Fritz Egger GmbH) 

 

2) Finanzausschuss 

1) Covid-19-Förderung: Kinderbetreuungsbeiträge 

 

3) Wohnungsausschuss 

1) Bericht über Wohnungsvergaben 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
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Am Beginn der Sitzung sind 18 Gemeinderäte anwesend. 

 

Anmerkung: Die in der Tagesordnung angegebenen Verhandlungsgegenstände werden 

nicht der Reihe nach behandelt. 

 

Die tatsächliche Abfolge lautet wie folgt: 

 

I. Berichte des Bürgermeisters, II.1. Abschluss einer Vereinbarung mit Mag. Lukas Krainz 

und anderen: Wieshoferkreuzung, III.1. Bauausschuss mit beiden Verhandlungsgegenstän-

den, II.2. Vorlage des Entwurfs des Voranschlags für das Finanzjahr 2021 (§ 93 Abs. 3 

TGO 2001), III.2. Finanzausschuss: Covid-19-Förderung: Kinderbetreuungsbeiträge,  

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges, III.3. Wohnungsausschuss: Bericht über Wohnungs-

vergaben. 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

Massentests I. Der Bürgermeister berichtet über die Covid-19-Massentests in der Zeit von 

Freitag, 4. Dezember 2020, bis Sonntag, 6. Dezember 2020. Die geringe Teilnahme (weni-

ger als ein Viertel der Berechtigten) an den Tests sei „nicht ganz erfreulich“, ja „enttäu-

schend“. Gleichzeitig bedankt er sich bei allen an diesem kurzfristig zu bewerkstelligenden 

„Kraftakt“ mitarbeitenden Personen. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss einer Vereinbarung mit Mag. Lukas Krainz und anderen: Wieshoferkreuzung 

 

Mag. Heike Crabtree erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Abschluss der Vereinbarung mit Mag. Lukas Krainz und anderen laut Anlage A 

dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 
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2) Vorlage des Entwurfs des Voranschlags für das Finanzjahr 2021 (§ 93 Abs. 3 TGO 

2001) 

 

Der Obmann des Finanzausschusses und der Finanzverwalter erläutern den Entwurf 

des Voranschlags für das Finanzjahr 2021 mithilfe von zwei Dateien. Auszüge aus den 

Präsentationen sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage C angehängt (zur Num-

merierung der Anlage siehe die Anmerkung auf Protokollseite 518). 

 

Robert Wurzenrainer bezeichnet den Voranschlag als „ambitioniert“ und meint abschlie-

ßend, dass für ihn diesbezüglich „alles“ „passt“. Heribert Mariacher betont, es sei not-

wendig, dass die Gemeinde in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeit Investitionen (zur 

Belebung der Konjunktur) tätige (deficit spending nach John Maynard Keynes). Chris-

tine Gschnaller, MSc teilt mit, dass der Voranschlag vom Überprüfungsausschuss zu 

dessen Zufriedenheit vorgeprüft worden sei. Alle Redner bedanken sich beim Finanz-

verwalter und seinen Mitarbeitern für ihr Engagement. 

 

Der Bürgermeister bezeichnet die Gemeinde als „Wirtschaftsmotor“, welcher den be-

trächtlichen „Mindereinnahmen“ trotzen müsse. Der Bürgermeister bedankt sich ab-

schließend beim Gemeinderat sowie bei der „Finanzabteilung“. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Der Voranschlagsentwurf für das Finanzjahr 2021 wurde in der Zeit vom 30. November 

2020 bis zum 15. Dezember 2020 im Marktgemeindeamt St. Johann in Tirol zur öffentli-

chen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur öf-

fentlichen Einsicht wurde am 23. November 2020 angeschlagen und wird am 16. De-

zember 2020 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wur-

den nicht eingebracht. 

 

Die Bestandteile des Voranschlags werden gemäß § 6 Abs. 9 der Verordnung des Bun-

desministers für Finanzen: Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – 

VRV 2015 auf der Homepage der Gemeinde (www.st.johann.tirol) veröffentlicht. 

 

Der negative Saldo 5 in Höhe von EUR 1.738.500,00 wird durch die vorhandenen 

Rücklagen in Höhe von EUR 500.000,00 und dem zu erwartenden Rechnungsüber-

schuss des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von EUR 1.238.000,00 abgedeckt. 

http://www.st.johann.tirol/
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III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) Bauausschuss 

1) Änderung des Flächenwidmungsplans: Gst. 5810/3 (Fritz Egger GmbH) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Es erfolgen nachstehende Änderungen des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

• Umwidmung des Gst. 5810/3 (rund 1.574 m²) von Freiland in Gewerbe- und 

Industriegebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist 

beträgt vier Wochen. 

 

Notabene: Zur Nummerierung der Anlage siehe die Anmerkung auf Protokollseite 

518. 

 

2) Erlassung eines Bebauungsplans: Gst. 2647/2, 2647/3, 2649/1, 2650/3, 2650/6 und 

5810/3 (Fritz Egger GmbH) 

 

Die Bauamtsleiterin erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsge-

genstandes. 
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Beschluss (18:0): 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans mit ergänzendem Bebauungsplan für die  

Gst. 2647/2, 2647/3, 2649/1, 2650/3, 2650/6 und 5810/3 von Dr. Erich Ortner vom 

9. Dezember 2020 („Eggerwerk“) wird gemäß § 64 Abs. 1 TROG 2016 aufgelegt. 

Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 64 Abs. 3 TROG 2016 erfolgt mit 

der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 64 Abs. 1 TROG 

2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser 

Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten 

Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Finanzausschuss 

1) Covid-19-Förderung: Kinderbetreuungsbeiträge 

 

Der Finanzverwalter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (18:0): 

 

Den Kinderbetreuungsbeiträgen für die Monate März, April, Mai und Dezember 

2020 steht eine aufrechenbare Förderung gegenüber. Die Höhe dieser Covid-19-

Förderung beträgt EUR 39.200,00. 

HHSten. 240+810, 240010+810, 240020+810 

 

3) Wohnungsausschuss 

1) Bericht über Wohnungsvergaben 

 

Beschluss (18:0): 

 

Gemäß § 36 Abs. 3 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer der Beratung 

und Beschlussfassung über den Verhandlungsgegenstand III.3.1) Wohnungsaus-

schuss: Bericht über Wohnungsvergaben ausgeschlossen. 

 

Der Vorsitzende des Wohnungsausschusses berichtet über erfolgte Wohnungsver-

gaben. 
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IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Ampel-Pilotprojekt. Robert Wurzenrainer und Heribert Mariacher thematisieren tatsächli-

che und vermeintliche Probleme in Zusammenhang mit dem Ampel-Pilotprojekt auf der 

Landesstraße B 178 (Loferer Straße). Der Bürgermeister antwortet, ihm lägen hier aktuell 

nicht sämtliche Informationen vor. Es sei allerdings klar, dass das Ampel-Pilotprojekt nur im 

Erfolgsfall weiterverfolgt werde. 

 

Massentests II. Andreas Schramböck, BA zeigt sich, gleich wie der Bürgermeister am An-

fang der Sitzung, „zutiefst enttäuscht“ über die geringe Teilnahme an den Massentests. Pe-

ter Wallner schließt sich dem an, kritisiert in diesem Zusammenhang jedoch das seiner An-

sicht nach „krasse Missmanagement der Bundesregierung“: „Etwas so zu verhauen wie in 

dem Bereich, das musst (du) erst einmal zusammenbringen.“ Er sehe die Nichtteilnahme 

auch als „Protest“ der Bevölkerung gegen die Bundesregierung. 

 

Panorama-Badewelt und Bauhof. Mag. Leopold Hofinger und Alois Foidl berichten über 

die Panorama-Badewelt, unter anderem über den Eislaufplatz und die Sanierung des Park-

platzes, sowie Alois Foidl zusätzlich über die aktuelle Erweiterung des Bauhofs. 

 

Dieses Protokoll enthält drei Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 15. Dezember 2020 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 
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